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SPLIN analysierte herausragende Initiativen von Sozialpartnern und Sozialpartnerinstitutionen in Zusam-
menarbeit mit Arbeitsaufsichtsbehörden, die einen Co-Enforcement-Ansatz verfolgen. Co-Enforce-
ment-Maßnahmen können als koordinierte Bestrebungen von staatlichen Aufsichtsbehörden und Sozial-
partnern definiert werden, die die Kontrolle und Sicherung von Arbeitsstandards zum Ziel haben. SPLIN 
hat gute Praxen von Co-Enforcement aus zwei Branchen ausgewählt: der Bauwirtschaft und der interna-
tionalen Seeschifffahrt. In beiden Branchen kommen komplexe und transnationale Geschäftsmodelle vor, 
die Gesetzeslücken nutzen, um ArbeitnehmerInnenrechte und fairen Wettbewerb zu untergraben. Inno-
vative Kontrollpraktiken haben das Potential die bessere Durchsetzung von Arbeitsstandards befördern. 
Schlussfolgerungen, Lehren und Optionen für die Übertragbarkeit von Co-Enforcement Maßnahmen 
basieren auf folgenden Fallstudien:

›› Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, (BUAK), Österreich
›› Kommission für ArbeitnehmerInnenschutz und Prävention (Comisión de Seguridad y Prevención de 

Riesgos Laborales y Contratación, COPREVAS), Spanien
›› Die Vereinbarung über Arbeitssicherheit im Bauwesen (Porozumienie dla Bezpieczeństwa w 

Budownictwie, ASC), die Vereinbarung über Mindestlöhne im Bauwesen (Porozumienie w sprawie 
stawki minimalnej w budownictwie, AMW), und die Vereinbarung über Arbeitssicherheit beim Betrieb 
von Kranen (Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi, AOSOC), Polen

›› Inspektoren-Netzwerk der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) 

Zentrale Merkmale 
der Co-Enforcement 
MaSSnahmen

1.	 Die von uns analysierten guten Praktiken des 
Co-Enforcement sind auf langjährige, konti-
nuierliche und gezielte Bestrebungen dieser 
Institutionen zurückzuführen, bestimmte 
Ziele auf der politischen, organisatorischen 
und Umsetzungsebene zu erreichen: nämlich 
die Sicherung und Verbesserung von Arbeits-
standards in den jeweiligen Branchen und 
einen faireren Wettbewerb der Unternehmen 
im Sinne guter Beschäftigung. Institutionen 
wie BUAK, COPREVAS oder ITF haben sich als 
starke Gremien entwickelt und gleichzeitig 
über Jahrzehnte hohe Kapazitäten, Kompe-
tenzen und Durchschlagskraft bei der Umset-
zung ihrer Politik erworben.

2.	 Sozialpartner (-institutionen) und staatliche 
Aufsichtsbehörden kooperieren nicht nur bei 
einzelnen gemeinsamen Kontrollen, sondern 
gestalten Ziele und Verfahren der Kontrollin-
strumente mit, sei es auf der politischen Ebene, 
um gesetzliche Regelungen einzuführen oder 
zu ändern, oder auf der operativen Ebene der 
konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen. 
Die Arbeitsaufsichtsbehörden profitieren von 
zusätzlichen personellen Ressourcen, der 
Fachkompetenz und dem langjährigen Erfah-
rungswissen der Sozialpartner.

3.	 Sozialpartner (-institutionen) sind mit Kont-
rollkompetenzen ausgestattet und können 
ihre Branchenkenntnisse in die Kontroll-
tätigkeit einbringen. Inspektorate haben 
gezielte (z.B. sektorale) und umfassende 
Kompetenzen (z.B. Inspektion, Überprü-
fung und Anzeigenlegung). Im Fall der BUAK 
inspiziert die Sozialpartnerinstitution nicht 
nur Baustellen, sondern wurde als Anlauf-
stelle für Sozialansprüche der Beschäf-
tigten gegründet. Als solche ist die Institu-
tion ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern 
vertraut. Die BUAK gilt als vertrauenswürdig 
und bietet überdies einen sehr niedrigschwel-
ligen Zugang bei der Beratung von Bauar-
beiterInnen. COPREVAS spielt überdies eine 
beratende Rolle, indem sie Unternehmen bei 
der Einhaltung des ArbeitnehmerInnenschutz 
unterstützt

4.	 Ziel der Arbeitgeberorganisationen ist 
die aktive Förderung und Sicherstellung 
von regelkonformen Verhalten der Arbeit-
geber. Wenn Arbeitgeberorganisationen an 
Maßnahmen beteiligt sind, wie beispiels-
weise Maßnahmen zu kofinanzieren, sind sie 
sich ihrer Rolle bewusst, ein regelkonformes 
Verhalten aller Arbeitgeber aktiv zu unter-
stützen und sicherzustellen.

5.	 Das ITF InspektorInnen-Netzwerk ist ein 
herausragendes Beispiel dafür, wie gewerk-
schaftliche Machtressourcen (beispielweise 
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in Form eines Embargos) effektiv mit Kont-
rolltätigkeiten (auch staatlicher Aufsichts-
behörden) verknüpft werden können, um 
Arbeitsstandards auf Schiffen zu sichern und 
zu verbessern. 

Übertragbarkeitspotenzi-
ale auf andere Branchen

In einer Reihe von Stakeholder-Workshops auf 
nationaler und auf Europäischer Ebene haben 
wir die Übertragbarkeit der SPLIN-Forschungser-
gebnisse zu Co-Enforcement auf andere Instituti-
onen und Sektoren analysiert und bewertet. Zwei 
Sektoren wurden ausgewählt, um die Übertrag-
barkeitspotenziale zu untersuchen: Straßengüter-
beförderung (Polen, Österreich) und Tourismus 
(Spanien). Der Workshop über die Internationale 
Seeschifffahrt konzentrierte sich auf die transnati-
onale Zusammenarbeit und die Verbesserung der 
interinstitutionellen Kooperation zwischen Hafen-
behörden und ITF-InspektorInnen.

Ähnlichkeiten und Unterschiede 

der Sektoren bezüglich 

VerstöSSe gegen Arbeits­

standards

In der Bauwirtschaft sind als wichtigste und 
häufigste arbeitsrechtliche Verstöße Scheinselbst-
ständigkeit, Unterentlohnung, einschließlich der 
Unterentlohnung von entsandten Arbeitnehmer
Innen, Verstöße gegen Arbeitszeitregelungen, Unre-
gelmäßigkeiten beim ArbeitnehmerInnenschutz, 
unangemeldete Erwerbstätigkeit, die falsche kollek-
tivvertragliche Einstufung von ArbeitnehmerInnen 
und die Gründung von Scheinfirmen, auch im gren-
züberschreitenden Kontext, zu nennen. 

Im Straßengütertransport wurden zwei Probleme 
hervorgehoben: die Nichteinhaltung des Arbeit-
nehmerInnenschutzes und die Missachtung von 
Arbeitszeitregelungen (einschließlich Lenk- und 
Ruhezeiten) in Polen und die Unterentlohnung in 
der grenzüberschreitenden Straßengüterbeförde-
rung in Österreich. 

Ähnliche Faktoren wie in der Bauwirtschaft tragen 
auch zum Lohn- und Sozialdumping in der Stra-
ßengüterbeförderung bei: Nicht-Einhaltung der 
Entsendebestimmungen, komplexe grenzüber-
schreitende Firmenkonstruktionen zur Umgehung 
von Arbeitsstandards, komplexe Branchenrege-
lungen und stark dezentralisierte Zuständigkeiten 
von Behörden und Aufsichtsorganen. Im Gegen-
satz zur Bauwirtschaft ist die grenzüberschrei-
tende Straßengüterbeförderung zudem durch 

eine hohe Mobilität der Beschäftigten und durch 
enge Geschäftsbeziehungen der Unternehmen ins 
Ausland gekennzeichnet. Während österreichische 
Transportunternehmen ihre Geschäftstätigkeit 
hauptsächlich auf inländische Transportleistungen 
konzentrieren, werden grenzüberschreitende 
Transporte fast ausschließlich von ausländischen 
Unternehmen durchgeführt, die auch Tochterge-
sellschaften oder Subunternehmer österreichi-
scher Unternehmen sein können.

Im polnischen Straßentransportsektor, vergleich- 
bar mit dem Baugewerbe, sind die Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiken der LenkerInnen auf 
mangelhafte infrastrukturelle Ausstattung und 
auf zu lange Arbeitszeiten zurückzuführen. Zwar 
sind im Transportbereich detaillierte Arbeitszeit-
regulierungen vorhanden (einschließlich Lenk-  
und Ruhezeiten), das Problem liegt indes in 
der Umsetzung. Eine bessere Infrastruktur für 
LKW-FahrerInnen (etwa Pausen-, Verpflegungs- 
und Unterkunftsmöglichkeiten) würde jedenfalls 
zur Verbesserung ihrer Gesundheit und auch 
Sicherheit beitragen. Die treibenden Kräfte hinter 
den Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der polnischen Bauwirtschaft waren 
große Unternehmen, die den ArbeitnehmerIn-
nenschutz bei ihren Subunternehmen zu stan-
dardisieren und zu verbessern trachteten. Dieser 
Mechanismus des „trickle down“ ist kaum auf die 
stark fragmentierte Branche der Straßengüterbe-
förderung übertragbar. 

Bei beiden Verstößen (Nichteinhaltung von 
Arbeitsschutzstandards, Unterentlohnung), die 
auch im Straßentransportsektor zu finden sind, 
gelang es den Sozialpartnern in der Bauwirtschaft 
in Kooperation mit den staatlichen Aufsichtsbe-
hörden, Maßnahmen und Praktiken zu entwi-
ckeln, um die bestehenden Arbeitsstandards und 
-vorschriften besser durchzusetzen.

Im asturischen Tourismussektor (HORECA) 
(Beherbergung und Gastronomie) stellen Verstöße 
gegen Arbeitszeitregelungen ein zentrales 
Problem dar. Im Vergleich zur Bauwirtschaft sind 
Scheinselbstständigkeit und lange Subauftrags-
ketten von geringer Bedeutung. Ein weiterer wich-
tiger Unterschied zwischen den Sektoren betrifft 
die öffentlichen Ausschreibungen. Da öffentliche 
Ausschreibungen in Tourismussektor kaum eine 
Rolle spielen, müssen sich die Arbeitgeber nicht 
an Ausschreibungskriterien halten und haben 
weniger Anreize fairen Wettbewerb zu leben. 
Das Arbeitsinspektorat in Asturien wiederum 
fokussiert Kontrollen auf Risikobranchen wie die 
Baubranche. Beherbergung und Gastronomie 
werden hingegen vernachlässigt. Während die 
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Sozialpartner und die Arbeitsaufsichtsbehörde in 
der Bauwirtschaft in Asturien gezielte Kontrollin-
strumente entwickelt haben, um gegen Verstöße 
von Arbeitsstandards vorzugehen, fehlt eine solche 
Strategie im Tourismussektor.

Möglichkeiten der 

Übertragbarkeit 

In Polen waren die erfolgreichen Vereinbarungen 
für einen besseren ArbeitnehmerInnenschutz in 
der Bauwirtschaft, die zwischen den Sozialpart-
nern in Zusammenarbeit mit der Arbeitsinspektion 
geschlossen wurden (Vereinbarung für Sicherheit 
im Baugewerbe (Porozumienie dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie, ASC), Vereinbarung für Arbeitssicher-
heit beim Betrieb von Kränen (Porozumienie na rzecz 
Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi, AOSOC), 
die Ausgangspunkte für die Diskussion von 
Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf den Straßen-
güterbeförderungssektor. VertreterInnen sowohl 
von ArbeitnehmerInnen- als auch von Arbeitgeber-
organisationen aus dem Bau- und Straßentgüter-
transport analysierten, durch welche Maßnahmen 
die Verbesserung des ArbeitnehmerInnenschutzes 
der LKW-Fahrer (in Bezug auf Verkehrssicherheit, 
Ernährung auf langen Fahrten, Gesundheitsprä-
vention) erreicht werden kann. Die erfolgreichen 
Maßnahmen im Bausektor stießen auf großes Inte-
resse. In Polen, einem Land mit allgemein schwach 
entwickelten industriellen Beziehungen, ist die 
Straßengüterbeförderung nochmals als beson-
ders problematisch hervorzuheben. Hier vertreten 
sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberver-
bände ein relativ kleines Branchensegment, da 
kleine Transportunternehmen den Sektor domi-
nieren und kaum durch die Sozialpartner vertreten 
sind. Darüber hinaus ist ein sozialer Dialog unter 
Einschluss des Staates in Polen nicht existent.

Eine zentrale Empfehlung aus der Diskussion 
der polnischen Stakeholder aus der Bau- und 
Straßengüterbeförderungsbranche war daher, 
fokussierte, überschaubare und finanzierbare 
Initiativen mit dem Schwerpunkt auf Gesund-
heitsprävention und Verkehrssicherheit zu 
starten, an denen wenige, aber einflussreiche 
Sozialpartnerorganisationen beteiligt sind.

Einerseits müssen die ArbeitnehmerInnenver-
treter im Straßengüterverkehr ihre Machtres-
sourcen nutzen, die sich aus Marktentwicklungen 
ergeben. Im Transportwesen ist der Arbeitskräf-
temangel ein akutes Problem, das die Arbeitgeber 
dazu veranlassen sollte, gesundheitsfördernde 

Maßnahmen zu ergreifen, um LenkerInnen 
gesund und motiviert im Job zu halten. Auf der 
anderen Seite sollten Unternehmen darin inves-
tieren und Sozialpartner sich dafür einsetzen, 
dass entlang der wichtigsten Verkehrsrouten 
ausreichende Park- und Übernachtungsinfra-
struktur geschaffen wird. Hinsichtlich der Durch-
setzung von Arbeitszeitregelungen (einschließlich 
Lenk- und Ruhezeitvorschriften) muss die Zusam-
menarbeit zwischen Kontrollbehörden und Sozial-
partnern verbessert werden. Was Letzteres betrifft, 
so sind einige Fortschritte zu erwarten, wenn die 
sogenannten „intelligenten Fahrtenschreiber“ in 
schweren Nutzfahrzeugen eingeführt werden.

In Österreich konnte die Sozialpartnerinstitution 
BUAK mit bestimmten Maßnahmen, wie etwa 
Baustellenkontrollen, und neuen Zuständigkeitsbe-
reichen der Unterentlohnung in der Bauwirtschaft 
wirksam begegnen. Da diese Institution – nicht 
zuletzt auch aufgrund ihrer historischen Entste-
hung - nicht einfach in einer anderen Branche repro-
duzierbar ist, konzentrierten sich die konkreten 
Vorschläge für Co-Enforcement-Praktiken im 
Straßengüterverkehr vor allem auf eine verstärkte 
Zusammenarbeit der sektoralen Sozialpartner, 
die in gemeinsamen Vorschlägen zur Etablierung 
neuer gesetzlicher Standards zur Bekämpfung 
von Lohn- und Sozialdumping mündet. In Öster-
reich stellen die Sozialpartner häufig Informati-
onen und Fachwissen bei der Vorbereitung neuer 
politischer Maßnahmen, der Gestaltung der Wirt-
schafts-, Sozial- und Arbeitsmarktgesetzgebung 
und der Umsetzung von Rechtsnormen zur Verfü-
gung. Obwohl der Einfluss der Sozialpartnerschaft 
in Österreich in den letzten Jahrzehnten deutlich 
abgenommen hat, wird ihre institutionelle Macht 
bis heute als eine der wichtigsten Ressourcen zur 
Umsetzung von Veränderungen gesehen. 

Gemeinsame Vorschläge der Sozialpartner in der 
Straßengüterbeförderung in Österreich sind die 
Forderung nach einer einheitlichen Kontroll-
behörde für den Straßengüterverkehr, bei der 
alle Kontrollkompetenzen unter einem (staatli-
chen) Dach liegen, und die Forderung nach einer 
Auftraggeberhaftung, wie sie in der Bauwirt-
schaft gesetzlich umgesetzt wurde.

Die hohe grenzüberschreitende Mobilität der 
LKW- FahrerInnen und die starke internatio-
nale Verflechtung des Straßengüterverkehrs-
sektors erfordern Regelungskompetenzen auf 
EU-Ebene, wie sie nach der EU-weiten Libera-
lisierung des grenzüberschreitenden Straßen-
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güterverkehrs umgesetzt wurden. Was fehlt, ist 
eine effektive Durchsetzung der umfassenden 
Regelungen und die Bündelung der Kompetenzen 
bei grenzüberschreitenden Kontrollen. Aus der 
Seeschifffahrt lassen sich einige Rückschlüsse auf 
die notwendigerweise transnationale Dimension 
von Co-Enforcement-Maßnahmen im (grenzüber-
schreitenden) Straßengüterverkehr ziehen: Das 
ITF-InspektorInnennetzwerk ist ein sehr wirk-
sames grenzüberschreitendes Kontrollinstrument, 
das die Arbeitsbedingungen von Seeleuten in der 
internationalen Schifffahrt verbessert. Dazu haben 
die jahrzehntelange internationale Kampagne 
der ITF gegen das Billigflaggensystem (FOC), die 
präzise Zielformulierung und Gestaltung von 
Kontrollverfahren und Schulungen sowie die 
erfolgreiche grenz- und gewerkschaftsübergrei-
fende Zusammenarbeit der InspektorInnen beige-
tragen. Darüber hinaus verfügen die nationalen 
Hafenbehörden über Kompetenzen, auch Arbeits-
standards zu überprüfen (u.a. auf der Grundlage 
einer internationalen Konvention, der ILO Mari-
time Convention 2006). Parallelen in den Arbeits-
bedingungen der beiden Transportbranchen sind 
offensichtlich. Zwar lassen sich langjährig gewach-
sene institutionelle Lösungen - wie BUAK oder 
COPREVAS - nicht einfach in einer anderen Branche 
reproduzieren, doch könnten Initiativen zur Siche-
rung von Arbeitsstandards in der grenzüberschrei-
tenden Straßengüterbeförderung auf erfolgreiche 
Maßnahmen und Konzepte der ITF zurückgreifen.

Für den Tourismussektor (HORECA) in Asturien, 
Spanien, wurden zwei Möglichkeiten der Über-
tragbarkeit von Erfahrungen aus der Bauindus-
trie gesehen: (1) eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberorga-
nisationen, um menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen, fairen Wettbewerb und die Sicherung von 
Arbeitsstandards zu gewährleisten, und (2) die 
Entwicklung einer regelmäßigen Zusammenarbeit 
und eines Informationsaustauschs zwischen Sozi-
alpartnern und Arbeitsaufsichtsbehörde.

Die Beziehungen zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden im asturischen 
Tourismussektor sind eher konfliktreich und 
nicht kooperativ. Ein sozialpartnerschaftli-
ches gemeinsames Gremium zur Finanzie-
rung gemeinsamer und strategischer Initia-
tiven – wie COPREVAS in der Bauwirtschaft 
– ist nicht vorhanden. Überdies fehlen gesetz-
lichen Regelungen, die auf eine bessere Siche-
rung von Arbeitsstandards im Sektor abzielen. 
Dazu kommt, dass die mehrheitlich kleinen 
HORECA-Unternehmen weniger Anreize haben, 
gemeinsam Maßnahmen zur Förderung eines 
fairen Wettbewerbs zu entwickeln, da öffentliche 

Ausschreibungen nur eine marginale Rolle in 
ihrem Geschäft spielen.

Eine verbesserte und gezielte Zusammenarbeit 
zwischen den HORECA-Sozialpartnern erscheint 
daher vorerst unrealistisch, da die Beziehungen 
von Konkurrenz und unterschiedlichen Inter-
essen geprägt sind und daraus folgend die Idee 
einer auf konsensorientierten Prinzipien basie-
renden Industrie nicht fördern. 

Hinsichtlich der Option, eine regelmäßige Zusam-
menarbeit und einen Informationsaustausch 
zwischen den Sozialpartnern und der Arbeitsauf-
sichtsbehörde zu etablieren, können zwei Schluss-
folgerungen gezogen werden: 

Die Arbeitgeberorganisationen begrüßen und 
unterstützen die Kampagnen der Arbeitsin-
spektion im Tourismussektor. Im Gegensatz 
dazu sahen die Gewerkschaften nur ein geringes 
Potenzial für eine effektive Zusammenarbeit 
zwischen den Sozialpartnern und der Arbeitsin-
spektion. 

Die Arbeitgeberorganisationen im Tourismus 
äußerten sich zwar positiv über ihre Zusammenar-
beit mit der Arbeitsaufsichtsbehörde, diese besteht 
allerdings ausschließlich aus Informationsaus-
tausch über spezifische Kampagnen, ohne aktive 
Beteiligung der Arbeitgeberorganisationen. Die 
Gewerkschaften führten hingegen verschiedene 
Gründe für ihre schlechte Zusammenarbeit mit der 
Behörde an: unzureichende personelle Ressourcen 
der Arbeitsaufsichtsbehörde, um Unternehmen 
zu kontrollieren, kaum Reaktionen auf formelle 
Beschwerden von Gewerkschaften sowie geringe 
Kenntnisse über Belange des ArbeitnehmerInnen-
schutzes im Tourismussektor.

Starke Institutionen und 

Klassenkompromiss: Grenzen  

der Übertragbarkeit

Die Beispiele BUAK (als starke Sozialpartnerinsti-
tution in der Bauwirtschaft), ITF (als starke trans-
nationale Gewerkschaft im Transportwesen) und 
COPREVAS (paritätisches Gremium auf Grund-
lage starker Arbeitsbeziehungen im Bau) zeigen, 
dass staatliche Behörden von komplementärem 
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Wissen und Kompetenzen profitieren, die solche 
Sozialpartner(-institutionen) in der Kontrolle und 
Durchsetzung von Arbeitsstandards einbringen. 

Co-Enforcement-Ansätze brauchen starke 
Arbeitsbeziehungen, Sozialpartner oder Sozial-
partnerinstitutionen. 

Während Österreich oft als Beispiel für gut funk-
tionierende Arbeitsbeziehungen genannt wird, 
hängt der Erfolg der Sozialpartner bei der 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen auch in 
hohem Maße von der institutionellen Macht 
der Sozialpartner ab. Die institutionelle Macht 
der Sozialpartner in Österreich variiert allerdings 
von Branche zu Branche. In der Bauwirtschaft ist 
die Bedeutung der Sozialpartner, nicht zuletzt 
durch die gemeinsame Sozialpartnerinstitution 
BUAK, relativ hoch, in der Straßengüterbeförde-
rung existiert hingegen keine solche Institution. 
Der Einfluss der Sozialpartner in der Straßengü-
terbeförderung wird von ihnen selbst, sowohl was 
die Ziele als auch was die konkrete Umsetzung 
der Kontrollen der staatlichen Aufsichtsbehörden 
betrifft, als gering eingestuft. Daher fokussieren 
die österreichischen Transport-Sozialpartner oft 
auf Forderungen an den Gesetzgeber. In Polen 
ist der soziale Dialog hingegen wenig entwickelt, 
in der Bauwirtschaft ebneten starke Arbeitge-
berorganisationen und Gewerkschaften jedoch 
den Weg für konkrete und gezielte Vorschläge 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. In 
Spanien scheint Tourismus (HORECA) ein Sektor 
zu sein, in dem der soziale Dialog und die Kollekti-
vvertragsverhandlungen weniger umfassend sind 
als in der Bauwirtschaft, über den Kollektivvertrag 

hinaus werden keine sektoralen Strategien entwi-
ckelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tourismus 
Sozialpartner eine der Bauwirtschaft ähnliche 
Initiative (COPREVAS) starten, ist daher gering. 

Sozialpartnerschaftliche Interventionen können 
auf einem breiten und gut ausgehandelten 
Konsens beruhen, aber sie müssen auch die 
inneren Widersprüche des Klassenkompro-
misses verarbeiten. 

Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen verfolgen 
unterschiedliche Interessen. In diesem Zusam-
menhang besteht die Gefahr, dass die Kompro-
missbereitschaft der Sozialpartner die Ziele und 
Instrumente zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen verwässert oder dass die Vorstellungen so 
weit auseinander liegen und keine Einigung erzielt 
werden kann. Letzteres lässt sich im spanischen 
Tourismussektor beobachten, der eher konflik-
treiche Arbeitsbeziehungen aufweist.

Gleichzeitig bezieht die ITF ihre Stärke und die 
Effektivität des ITF-InspektorInnennetzwerks aus 
einem konfliktiven Ansatz, der auf gewerkschaft-
liche Machtressourcen zurückgreift, d.h. auf die 
Assoziations- und strukturelle Macht der Seeleute- 
und Hafenarbeitergewerkschaften. Die Andro-
hung von einem Embargo oder die Befürchtung 
einer tatsächlichen Umsetzung eines Embargos, 
das Schiffe am Anlegen hindert und somit hohen 
ökonomischen Schaden produziert, sowie die logi-
sche Parteilichkeit der ITF gegenüber den Arbei-
terInnen sind erfolgreiche Strategien, um bessere 
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der 
Branche zu erreichen. 
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Policy Pointers 

›› Für eine erfolgreiche und nachhaltige Umset-
zung von Co-Enforcement-Maßnahmen sind 
die Einbeziehung und das Engagement starker 
AkteurInnen (in Bezug auf Mitglieder, institu-
tionelle Macht, Instrumente) wesentlich.

›› Ein sektoraler Zugang erleichtert die Entwick-
lung maßgeschneiderter Maßnahmen, um 
die Durchsetzung von Arbeitsstandards zu 
verbessern. 

›› Verfolgung einer Strategie, die gezielte (z. B. 
ArbeitnehmerInnenschutz, Mindestarbeits-
standards) und finanzierbare Co-Enforce-
ment-Initiativen startet, insbesondere in 
Branchen mit schwachen Institutionen der 
Sozialpartner. 

›› Die transnationale und institutionenübergrei-
fende Zusammenarbeit muss über einmalige 
Ereignisse hinausgehen. Die Entwicklung und 
die Umsetzung von Co-Enforcement-Maß-
nahmen, mit dem Ziel, eine nachhaltige Praxis 
zu etablieren, braucht Zeit. 

›› Die in SPLIN untersuchten Beispiele sind insti-
tutionell „gewachsene“ und verankerte Inter-
ventionen, deren Wirksamkeit auch auf der 
Stärke, Beharrlichkeit und langjährigen Erfah-
rung der beteiligten institutionellen Akteure 
beruht. 
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